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RS OGH 1991/7/9 10ObS109/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1991

Norm

ARÜG §2 Abs1 litc

Rechtssatz

Das Verschulden im Sinn des § 2 Abs 1 lit c ARÜG kann nicht darin gelegen sein, daß sich der Versicherte vor dem

11.07.1953 freiwillig auf das Gebiet eines Staates begeben hat, aus dem er seinen Wohnsitz in der Folge nicht mehr vor

dem 27.11.1961 nach Österreich verlegen konnte, ebensowenig wie das Nichtergreifen einer Möglichkeit, den

Wohnsitz unter Verletzung gesetzlicher Vorschriften nach Österreich zu verlegen, weil ein gesetzwidriges Verhalten

nicht zuzumuten ist.
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